
 
 

 Aufhebungssatzung zur Satzung für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur  
 Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter der Gemeinde Glashütten  

 
  Vom  09.04.2019   

 
 
Die Gemeinde Glashütten erlässt aufgrund des Artikels 8 Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung 
des Abwasserabgabengesetzes - BayAbwAG - (BayRS 753-7-U), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.12.2015 (GVBl. S. 458) und des Artikels 2 des Kommunalabgabengesetzes  
 –KAG- (BayRS 2024-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2018 (GVBl. S. 449)  
folgende:  
 

  Aufhebungssatzung   
 

§ 1 
 Aufhebung  

 
Die Satzung der Gemeinde Glashütten für die Erhebung einer Kommunalabgabe zur  
Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter der Gemeinde Glashütten vom 10.05.1982 
und die Erste, Zweite und zuletzt Dritte Satzung zur Änderung der Satzung für die Erhebung 
einer Kommunalabgabe zur Abwälzung der Abwasserabgabe für Kleineinleiter der Gemeinde 
Glashütten vom 20.02.1990, vom 12.08.1991 und zuletzt vom 23.11.2001 werden hiermit 
ersatzlos aufgehoben. Diese Satzungen fallen hierdurch weg.  
 

 § 2  
 Inkrafttreten  

 
Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Gleichzeitig treten die Satzung vom 10.05.1982 mit Änderungssatzungen vom 20.02.1990, 
vom 12.08.1991 und zuletzt vom 23.11.2001 außer Kraft.  
 
 
95496 Glashütten, 09.04.2019  
Gemeinde Glashütten  
 
 
Kaniewski  
1.Bürgermeister  
 
 
 (vom 09.04.2019, veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Mistelgau 

Nr. 5/2019 vom 26.04.2019)  
 
 


